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chen Kontingente Reis hereinlässt und dass an diesen Kontingenten natürlich 
auch die Sendungen mit angerechnet werden, die in der Folge nach Deutschland 
reexpediert werden.

Es mag den beteiligten Departementen überlassen werden, je nach der Gestal
tung der Verhältnisse auch für andere Artikel den gebrochenen Transit auszu- 
schliessen.

Es wird beschlossen:
1. Der gebrochene Transit von Getreide und Reis aus Italien nach ändern 

Nachbarstaaten wird als unstatthaft erklärt.
2. Das Finanz- und Zolldepartement wird eingeladen, Weisungen zu erteilen, 

dass Sendungen von Getreide und Reis im Transit nach Nachbarstaaten, adres
siert an schweizerische Stationen, nicht in die Schweiz eingelassen werden und 
dass allen Versuchen, Getreide und Reis nach ändern Staaten zu reexpedieren, 
das schweizerische Ausfuhrverbot entgegengehalten werde.

3. Das Politische Departement und das Handelsdepartement werden ermäch
tigt, auch für andere Artikel, deren Ausfuhr verboten ist, den gebrochenen Tran
sit auszuschliessen.
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La Légation d ’A llemagne à Berne 
au Président de la Confédération, A . Hoffmann1

TV B. 7679 Bern, 19. Oktober 1914

Die Kaiserlich Deutsche Regierung ist nach wie vor bereit, unter Vorausset
zung der Gegenseitigkeit sämtlichen in Deutschland befindlichen französischen 
Staatsangehörigen einschliesslich der Wehrpflichtigen die Ausreise zu gestatten, 
soweit sie sich nicht strafbarer Handlungen schuldig gemacht haben. Inzwischen 
hat aber die Königlich Spanische Botschaft in Berlin den Vorschlag der Französi
schen Regierung übermittelt, wonach nur den deutschen Frauen und denjenigen 
männlichen Deutschen, die am 20. September 1914 noch nicht das siebzehnte Le
bensjahr erreicht oder das sechzigste überschritten haben, die Ausreise aus Frank
reich gestattet werden soll.

Der genannten Botschaft ist die eingangs erwähnte Zusicherung gegeben und 
ihr gleichzeitig mitgeteilt worden, dass Weisungen erlassen worden seien, wonach 
alle französischen Frauen sowie die männlichen Franzosen unter siebzehn und 
über sechzig Jahren unbehindert abreisen dürfen. Die Abreise kann mit allen fahr- 
planmässigen Zügen über Schaffhausen erfolgen und wird von den deutschen Be
hörden tunlichst gefördert werden.

1. Le document est signé par G. von Romberg.
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Die Kaiserlich Deutsche Regierung erwartet hiernach, dass die Französische 
Regierung nunmehr für Deutsche, die aus Frankreich abzureisen wünschen, als
bald gleiche Massnahmen trifft.

Zur Übernahme nach Deutschland müssten die Genannten mit deutschen oder 
amerikanischen Pässen oder anderen Bescheinigungen versehen sein, welche ihre 
deutsche Staatsangehörigkeit glaubhaft machen.

Indem der Unterzeichnete dieses auftragsgemäss dem hohen Schweizerischen 
Bundesrate zur Kenntnis zu bringen sich beehrt, darf er noch hinzufügen, dass die 
ausreisenden Franzosen, die sich in Deutschland meist auf freiem Fuss befinden, 
den schweizerischen Behörden nicht übergeben und auch Listen über sie nicht 
vorgelegt werden können.

Für die Rückbeförderung der in Frankreich befindlichen Deutschen macht die 
Kaiserlich Deutsche Regierung dankbar von der Unterstützung des Schweizeri
schen Bureaus für Heimschaffung internierter Zivilpersonen in Bern Gebrauch.

Indem sich die Kaiserlich Deutsche Regierung wegen der deutschen Übernah
meorte eine besondere Mitteilung vorbehält, wäre ihr eine tunlichst baldige Be
nachrichtigung über die ungefähre Anzahl und den Zeitpunkt des Eintreffens 
ihrer Staatsangehörigen in der Schweiz erwünscht.
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Le Ministre de Suisse à Londres, G. Carlin, 
au Chef du Département politique, A . Hoffmann

L  London, 19. Oktober 1914

Da ich Gelegenheit habe, persönlich an Sie zu schreiben, will ich nicht unterlas
sen, zu bemerken, dass die Schwierigkeiten, denen wir hier betreffend Réexpédi
tion von Waren, Erwirkung von Ausfuhrbewilligungen, Intradierung von Sen
dungen usw. begegnen, nicht auf die Schweiz beschränkt sind. Alle neutralen 
Staaten haben darunter zu leiden, vor allem die Niederlande, dann auch Schwe
den und Norwegen, denen man z.B. die Ausfuhr ihres Eisenerzes erschwert. 
Auch sind zahlreiche Zeitungsartikel erschienen, die den skandinavischen Län
dern vorwerfen, sie führen viel grössere Quantitäten Getreide ein, als sie brau
chen, und der Überschuss sei offenbar zum Einschmuggeln nach Deutschland be
stimmt.

Ich habe keine Veranlassung zu glauben, dass die Schweiz von Grossbritan
nien schlechter behandelt wird als die anderen neutralen Staaten; der britische 
Vertreter in Bern, über den ich Ihnen gestern schrieb, dürfte daher kaum für ein 
besonderes Übelwollen uns gegenüber verantwortlich gemacht werden. Die briti
sche Regierung, die nur über ein schwaches Landheer verfügt, glaubt Deutsch
land am besten ökonomisch beikommen zu können und bedient sich hiezu aller
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